
leben wollen. ber arn davor, über sakra- kung auf einen definierten Sündenkatalog). Kapıtelmentale Bußfeiern für äßliche Sünden die Einzel- über die pastoraltheologischen Konsequenzen führt VO  $beichte wıeder W1e iın der Urkirche auf eindeutige Verdinglichung, Rıtualisierung un damıiıt Isolierung desKapıtalverbrechen zurückzuentwickeln. Aufßerdem musse Bufßgeschehens ZUuU Verständnıis der Bufie als Miıtte desInNnan nıcht die Conftessio, sondern das vergebende Wort Glaubens mit biblischer Begründung Aaus dem undGottes für das Wiıchtigste halten. Vor allem MmMusse die
Kırche die Christen eutlich über die renzen der Ver-

Bußfße als Preisgabe des Eıgensinns 1ın der HıngabeChristus, IM den Normen des Evangeliums,pflichtung ZU Bußsakrament unterrichten. Am Ende konkretisiert Verhältnis ZU Mıtmenschen, ZUuUr (GEsweılst ahnlich WwW1e Kasper, doch mehr peripher, aut die sellschaft, ZU Eigentum. Dıiese Gedanken leiben W1€eWiıederherstellung der Laienbeichte hın der Versuch, Todsünde richtig erfassen, aber sehr all-Summa : die Kırche dürfe nıcht die renzen ihrer Kom- gemeın, selbst dort, SESAaRT wiırd, „1N nıchtchristlicherpetenz verschweigen. Auch die Jahrlich wenıgstens e1in-
malıge Pflicht ZUur Beichte schwerer Sünden se1 eın Gebot

Umwelt bedeutet christliches Leben Opfer“, un War für
die Nn Gemeıinde (S 36) Der gemeinsame Bußgottes-Jur1s humanı. Anderseits bezweiıfelt CT, ob die sichere dienst wırd als Erkenntnisweg Z fruchtbaren Eınzel-Unterscheidung zwıschen läßlicher und schwerer Sünde

dem konkreten Menschen überhaupt möglıch 1St. Schon
eichte vyemäalß dem Irıdentinum sechr empfohlen S 38
ber die konkrete Erörterung tehlt oder wırd der weıte-eshalb lehnt die Tenden7z nachdrücklich ab, die Beichte Ien Forschung aufgegeben, obwohl diese, WI1e obige Litera-auf 508 schwere Sünden beschränken. Sein Beitrag 1St Lur zeigte, schon vorliegt un 11UT benutzt werden müßlßte.dogmatisch ebenso tradıtionel]l verankert und pastoral War vielleicht die Rücksicht auf einen hierarchischen Kon-welse, WI1e sehr kühn 1m AÄAnsteuern des Zieles eıner Fr- SCHNSUS für das „Pastorale“ mafßgebend? Dann hätteim Rahmen der „Gemeıindekirche“ ist. mehr auf Literatur verwıesen werden mussen.Neben den Beiträgen VO  ) Härıng un: Rahner wırd

auch das soeben veröftentlichte 5SO8. „Pastorale“ bzw
Zu den Vorschlägen insgesamt 1St ohl dıes Sdpch: für
dıe Kerngemeinden, die noch 1bt, kommen alle dieseder Faszıkel der VO  } den deutschen Bischöfen Anregungen noch rechtzeitig, ıne Ahnung VO  > g..Auftrag gegebenen „Handreichung für den pastoralen meıinschaftlicher un anhaltender Buße vermuitteln. FürDienst“ über „Buß und Bufßsakrament in der heu- die orofße Masse der Entf}remdeten, die sıch gleichwohltıgen Kırche“ wenı1gstens für die weıtere Besinnung hıilf- nıcht VO  > der Kırche lösen wollen, kommen S1e spat.reich seın Grünewald, Maınz 19/©; Er Hıer mu{fß ıne moderne Mıssion praktisch wıeder VO'  Zunterscheidet sıch VO  } den erwähnten Studien durch be 1NeN un nıcht darOIl _ DCEI] uf ausgehen, 1n die altentolgende Merkmale: zyroße Klarheit und Geschlossen- kirchlichen _St;jukturjc%_n zurückzuführen. Zuviel 1St VELSCS-heit, auch vornehme Atmosphäre, doch 1St kurz und sen, verschüttet un durch die sıch steigernde Reizüber-wesentlich abgestimmt auf „heile“ Gemeıinden. Es tehlt flutung überlagert. Dem Grundanlıegen VO  z Härıng wırdtast jeder Bezug auf nNeEUeESTIE Literatur einschließlich des INa  S zustımmen, dafß .der Gute Hırte ZUerst den eu-beispielhaften Werkes VO  - Härıng un: damıt der Kon- ten _ Schafen nachgeht Sind - Z  von daher die Experimentetakt miıt den VO „Gaudiıum et spes” aufgeworfenen der „Untergrundkirchen“ vielleicht pOS1t1V beurteilen?

ziologischen Problemen der Umwvelt, VO  - der die Schwie- Dıie Bewahrung der tradıtionellen Kırche bei dem lang-rigkeiten für ıne Erkenntnis der Sünde, besonders der g- K A 8 und langweilenden Tempo ihrer Erneuerung  Ca M und —meınschaftlichen soz1.ıalen Sünden kommen. Der Mangel Orı  eine E @ 7  jesuanische Mission bei den Entfremdeten und gleich-erklärt sıch ohl daraus, da{f das Hauptinteresse auf Ka- ;ohl Wartenden siınd kaum noch 1n eın einz1ges_pastora-techese und Jugendbeichte gerichtet 1St un die Heran- les Schema bringen. Es edürfte noch radıkalerer Eführung der Erwachsenen Zur „Umkehr“ einen bescheide- T5AaPHAFY  legungen Z Erneuerung des Bufßsakraments außer-
1Nen Platz einnımmt. Sehr ZuLt 1St der ausführliche histo- halb der lıturgisch vertaßten Kirche, NUur 1St die Bezeıich-
rische Rückblick auf die Beichtpraxıs 1ın den etzten NU11S „Lebenshilfe“ sicher keın sehr geeignetes Aushänge-Jahren (S I—21, Legalismus, Formalismus, Beschrän- schild

Zur Reform des Abtreibün gsstrafrechts
Bereits } seit dem Begınn der Beratungen über die Retorm der SS D Z vorgelegt wurde. Diese Neuftassung, die
des allgemeinen und besonderen Strafrechts Anfang Jediglıch die schon bisher (durch ine Entscheidung des
der sechziger Jahre wırd 1ın der Bundesrepubliık über die Reichsgerichts VO  3 zugelassene medizinische Indı-
Änderung der Strafbestimmungen über die Abtreibung katıon bei schwerer Gefahr für die Gesundheit oder das
oder, WwWI1e nach dem geltenden Strafrecht heißt, zZu Leben der Mutter) legalisieren, aber alle anderen Indika-
Straftatbestand der Abtötung der Leibesfrucht diskutiert. tiıonen („ethische“, „eugenısche“, soz1ale) weıterhın AauSs-
Diese Dıiıskussion wırd wechselnder, aber, w1e die schlofß, 1St be] a ll jenen auf weıtgehende, teils resolute Ab-
zahlreichen Leserzuschriften 1n der Tagespresse, gelegent- Jehnung gestoßen, dıe ıne Retorm VO  — Grund auf wollen
iıche Fernsehinterviews und Veröftentlichungen 1ın den un die diese als weitgehende Lockerung der bisherigenPublikationszeitschriften und ın der Boulevardpresse Z7e1- Strafbestimmungen sowohl hinsichtlich der Strattatbe-
SCNH, heftiger Beteiligung einer breıiten, aber Juristisch, — stände (durch generelle Stratffreiheit der Abtreibung —
dizinısch und ethisch wen1g präparıerten Oftentlichkeıit nıgstens während der ersten Schwangerschaftsmonate oder
geführt. Das Ööftentliche Gespräch darüber 1STt immer wIl1e- durch Zulassung weıterer Indikationen oder durch ine
der autgelebt, seitdem mMi1t dem Entwurf eiInNeSs HEN Kombination VO  3 beiden) als auch hinsichtlich des Strat-

ma{ßes verstanden wıissen wollenStra fgesgzbuc/aes [919)  S 1967 ıne Neufassung
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Abtreibungsfreiheit den Weg finden‚ der zumındest denZ awyeı parallele, aber ungleiche Vorschläge
unklen Markt der unkundigen, aber bedenkenlosen Ge-

In den etzten onaten haben (bei sehr unterschiedlicher schäftemacher beseitigt“. lle Beteiligten werden sıch folg-
Bedeutung) besonders wel Vorschäge öftfentliche Auf- lich aut diesen Grat einzurichten haben, obwohl die In-
merksamkeit erregt: der S0 Alternativ-Entwurf ZAB) haltsanalysen der vorliegenden Entwürte zeıgen, da{ß der
VO  3 16 Strafrechtsprofessoren, der iın dem 1m Frühjahr Grat schmal gar nıcht ISt, wenn I1a die kriminalpoli-
1970 veröffentlichen Besonderen Teil dem Tıtel tische Zielsetzung nıcht einselt1g durch rechtspolitische
„Strafitaten das werdende Leben“ Gegenvorschläge oder emotionale Vorentscheidungen auf den „dunklen

den $ 140— 145 des 1962 über die Neufassung der Markt der bedenkenlosen Geschäftemacher“ einengt. Der
SS DU —DA des StGB enthält als „Alternativ-Entwurf Gesetzgeber hat be] konkurrierenden Rechtsgütern, 1M
eınes Strafgesetzbuches. Besonderer Teıl: Strattaten Falle des Schwangerschaftsabbruchs zwıschen dem Schutz
dıe Person. Erster Halbband“, 1n Buchtorm erschienen bei des werdenden Lebens und dem Rekurs auf das Wohl der

Mohr [ Paul Siebeck], Tübingen 970): und die Vor- al und VO  } deren Angehörigen, einen rechtsethisch Vel-

schläge, die Anfang August VO  3 der in ethisch-rechtlichen tretbaren und kriminalpolitisch praktikablen Ausgleich
Grenzfragen als besonders kämpfterisch bekannten Huma- schaften. Gegenwärtig verlagert sıch dem An-
nıstischen Un:on der Ofentlichkeit vorgelegt wurden. spruch gesteigerter iındividueller Autonomie zwiıschen den
Beide Vorschläge weısen 1n dieselbe Richtung und yleichen beiden konkurrierenden Rechtsgütern der Wıille Z
sıch ın der Substanz (Straffreiheıit während der ersten dreı Rechtsschutz eindeutig VO ersten aut das zweıte. Dabeı
Schwangerschaftsmonate; 1n Ausnahmefällen auch spater; wırd jedenfalls 1im emotional-agitatorischen Vorteld 11UT

nach dem Entwurt der Humanistischen Union: be] Schwan- selten DrımÄdr rechtlich, häufiger aber mıiıt ethischen
I VO  Z Jahren, be] ernstier Gefahr tür Leib Entlastungskriterien argumentiert. Das wıssen 1St tür
und Leben der Schwangeren oder 1m Falle eınes gelst1g die sozialethische Beurteilung des Fragenkomplexes und
oder körperlich schwer geschädıgten Kindes). Doch kom- für dıe Würdigung der unterschiedlichen Motive hilfreich.
imnen s1e ganz offensichtlich VO recht verschiedenen Aus- 1eweılt hier dıe (Gsrenze vorgeschoben werden kann, ohne
gangspunkten her Der sehr viel undıfterenziertere Vor- eın Mınımum Rechtsverbindlichkeit in Grundfragen
schlag der Humanıstis  en Unıi0on verlangt nach einer der materiellen Ethik aufzugeben, 1St iıne ethisch und
weltanschaulich möglichst keimtreien Strafgesetzgebung rechtspolitisch gleich gewichtige Frage.
(wenıgstens W as die Ausschaltung cQhristlichen Gedanken-
ZutSs betrifit), während dem vornehmlıiıch die FEın weltweit diskutierter Fragenkomplexkriminalpolitische Wirkung der Strafbestimmungen
eiun 1St „Zweck der Bestimmungen über dıe Schwanger- Deutschland efindet sıch MIt dieser Frage nıcht alleın;
schaftsunterbrechung MU deren Eindämmung se1in.  C Be1 noch wenıger gehört die Bundesrepublık den ersten

der Humanıistischen Unıi0on geht dementsprechend Ländern, ın denen ıne Lockerung der Strafbestiımmungen
aktıver Mitgliedschaft radikal-liberaler Christen nıcht diskutiert wird oder schon verwirklicht 1St Bekanntlich
ohne kämpferische Begleitmusik „relig1Öös motiviıerte haben die shandıinavischen Länder das absolute strafrecht-

liche Verbot der Abtreibung frühesten und bıs VOTLArgumente” für die Bestrafung des Schwangerschaftsab-
bruchs ab, während die Vorschläge des wenı1gstens MS kurzem weıtesten durchbrochen (vor allem durch Aus-
nerell VO  3 solchem Eitfer freı sind. dehnung der medizinischen Indıkatıion). An zweıter Stelle
hne insgesamt ıne politische Wertung der Vorschläge rangıerten bisher die kommunistischen Staaten einschliefß-
vornehmen wollen, 1St der Entwurf der ohl doch lıch Jugoslawıens (medizinische und eugenische Indika-
als Petition (sıe WAar Aa1lls Bundesjustizministeriıum gerich- t10n). In der SowJetunion und ın Jugoslawıen 1St die
tet) anderen Petitionen anzusehen, während der Selbstabtreibung generell nıcht stratbar. Fur Dänemark
2um ohne nachhaltige Wirkung auf den Gesetzgeber galt gerade umgekehrt: Straffreiheit be1 Schwangerschafts-
bleiben wird. Die rechtspolitische Bedeutung des AE, der abbruch durch den Arzt Im romanisch-germanischen
vornehmlıch VO  } Jüngeren Strafrechtlern konzıpıiert Rechtsbereich War bıs ın die etzten Jahre ganz überwile-
wurde, ergibt siıch schon AUus dem FEinflufß seiner Autoren gend He die mediziniısche Ir_1dikation anerkannt, 1in e1n-
aut die Strafrechtsretorm insgesamt. Der parlamenta- zelnen Ländern (ın Lateinamerika) auch dıe ethische In-
rische Staatssekretär 1M Bundesjustizminister1um, dikatıon (ım Falle VO  a Vergewaltigung oder Inzest)
Bayerl, erklärte 1n seiner Stellungnahme VO August Stark gelockert wurden dıe Strafbestimmungen ZUufr Ab-

einem Artikel des „Passauer Bistumsblatts“ (vom treibung auch iın der Schweiz un: Jetzt auch in den
1n dem dem Bundesjustizministerium liberalisie- angelsächischen Ländern (ın England und 1n zahlreichen

rende Tendenzen in der rage des Abtreibungsstrafrechts Staaten der US A) In Frankreich werden vgegenwärtig
vorgeworien wurden, da{fß der entsprechend seınem ebenfalls Änderungsentwürfe diskutiert.
fachlichen Gewicht bei den gegenwärtıigen Vorarbeıiten Die gegenwärtig 1m Stadium der Beratung befindlichen
se1nes Hauses für diesen Strafrechtsbestand diskutiert und oder bereits verabschiedeten Reformgesetze sind 1m angel-
berücksichtigt werde. Es steht außer Zweifel, da{fß dıe Vor- sächsischen Bereich (selbst zwischen benachbarten Staaten
arbeiten 1m Mınısterium weitgehend VO  3 dem beein- der USA) 1 Detaıil voneinander unterschieden, weısen
flußt werden und da{fß Nan auf iıne wesentlıche Lockerung aber unabhängıg davon einen einheitlichen Trend ZUT

der Strafbestimmungen abzielt. Doch hat BundesjJustiz- Lockerung der Strafbestimmungen über den VWeg der Zu-
mınıster Jahn CS ın eiınem Interview mi1t „Bild Jassung verschiedener Indikationen USA oder der Aus-
Sonntag“ Z 8. 70) ausdrücklich erklärt, daß das W eEI - weıtung einzelner Indikationen (England) auf Fur dıe
dende Leben neben dem Wohl der Mutter unabhängıg als melisten S-Staaten, die bisher die Gesetzgebung yeändert
Rechtsgut strafrechtlich schützen seL. er Mınıster haben, diente eın Entwurf des American Law Institute 2US

fügte hinzu: Der Gesetzgeber musse „auf dem schmalen dem Jahre 1959 als Modell, das neben der medizinischen
Grat 7zwıschen totalem Abtreibungsverbot und totaler auch Elemente der sozialen Indikation W€itgebmd zuläßt
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und überdies be1 Feststellung der Indikationen sehr grofß- verhütung allgemeıin durchsetzen, sondern auch, da{ß 1mM
züg1g auft „Wahrscheinlichkeit“ und „ Vermutung“ Zeichen stärker geübter Familienplanung das ungewollte

ınd Zg besonders starken Belastung für die FElternVöllig stratfreı 1St der Schwangerschaftsabbruch nırgends;
eın erster Versuch, den Schwangerschaftsabbruch völlig in werde und dıese Belastung einer ablehnenden Haltung
das Ermessen der Mutter stellen, eın in der Bouleward- gegenüber dem ınd führen könnte, dıe für dieses be-

denklich ware. Das 1St zew.1f5 keın starkes, den Rechts-FCSSC auch bei uns nıcht Sal selten auftauchender
Wunsch, wurde Jüngst 1n Hawaılı unternommen, 1St aber schutz des werdenden Lebens törderndes Argument.
vorläufig der dortigen Senatsmehrheit gescheitert. In och zunächst ZU selbst.
Dänemark tauchte eın Üıhnlicher Vorschlag als Entwurf Nach ıhm 1ST der Straftatbestand des Schwangerschafts-
der Opposıtion auf abbruchs Ww1e tolgt regelnä.1. Die in den ersten dre1ı
TIrotz dieses eindeutigen Trends, hinter dem nach demo- Oonaten nach der Empfängnis vorgeNOMMENC Schwanger-
skopischem Befund auch ıne Mehrkheit der Bevölkerung schaftsunterbrechung wırd MI1t Geldstrate bıs eiınem
steht, 1St die „OÖffentliche Meınung“ nıcht pauschal und Jahr |nach skandinavıschem Zähl- und Bemessungssy-
undıfferenziert in eiıner Richtung orlıentiert. In den USA stem | bestraft, außer wenn die Schwangere a) dıe Unter-
gyab heftigen Widerstand, besonders das NCUC, brechung innerhalb VO er Wochen nach der Empfäng-

NLS cselbst vornımmt oder durch einen anderen vornehmenJulı 1970 1ın raft getretene Abtreibungsgesetz des Staa-
tes New York, das den Schwangerschaftsabbruch be1 Zal- oder b) 1im Zzayeıten odery dritten Monat nach der Emp-
stimmung der Schwangeren und des Arztes ohne ECENAUC fängnıs VON eiınem Y7zt vornehmen Lafßst, nachdem S1e iıne
Spezifizierung für die ersten sechs Schwangerschaftsmonate Beratungsstelle aufgesucht hat Die spater als dreı Mo-
strafrechtlich zuläßt. Doch blieb 1n den USA w1e 1n — nNnate nach der Empfängnis vorgenoOMmMENEC Schwanger-
deren Ländern die Spitze des Wiıiderstandes auf dıe Katho- schaftsunterbrechung 1St grundsätzlıch als Abtreibung

stratbar und oll mıiıt einer Freiheitsstrate VO  - dreı Jahrenlıken beschränkt, auch WEeNnN ın der Masse Vertreter -
derer Weltanschauungsgruppen keineswegs ehlten und oder MI1t Geldstrafe estraft werden, aufßer a) WEeNn die
Umfragen zeıgten, da{fß dıe Gesamtbevölkerung ıfteren- Unterbrechung „nach den Erkenntnissen und Erfahrun-
zierter urteılt, als manche Tendenzmeldungen 1n der pCnNn der Heilkunde“ notwendig wırd Zn ernstier GE
Massenpresse oder besonders kämpferische Parteigänger fahr für Leib oder Leben der Schwangeren oder D) die
1n beiden Lagern lassen (vgl Herder-Korre- „Wahrscheinlichkeit“ besteht, daß das ınd geistig oder
spondenz Jhg., 134) In England wurde erst 1m Fe- körperlich schwer geschädigt ıst Ob einer der beiden Fälle
bruar dieses Jahres eın Antrag aut Einschränkung des se1it zutrifft, MUuU VO  - einer ärztlichen Gutachterstelle festge-
Aprıl 1968 1ın raft befindlichen Abtreibungsgesetzes, das stellt werden. Nımmt der Arzt ıne Unterbrechung wäh-
Ende 1967 NUur mMi1t knapper Unterhausmehrheıt gebillıgt rend der ersten dreı Schwangerschaftsmonate VOlL, ohne
worden Wal, VO  3 einer cehr knappen Parlamentsmehrheit dafß die Schwangere iıne Beratungsstelle aufgesucht hat,
zurückgewl1esen. Die gewünschten Änderungen spielten oder spater be1 Vorliegen der Gründe ohne Feststellung
allerdings wenıger auf iıne grundsätzlıche Verschärfung der ärztlichen Gutachterstelle, handelt ordnungs-
der Strafbestimmungen. Der Widerstand 1m Parlament widrıg. Diese Ordnungswidrigkeit kann mi1t einer eld-
War mehr durch Folgeerscheinungen 1mM englischen Kran- buße bıs 500 geahndet werden.
kenhauswesen hervorgerufen worden (unvorhergesehener Als „privilegierter“ Straftatbestand gelten für den
Andrang VO  3 Patıentinnen be] mangelnder Ausrüstung die Schwangerschaftsunterbrechung ohne Einwilligung
der Kliniıken, Behinderung der anderen notwendıgen der Schwangeren, dıe gewerbsmäfßige Abtreibung und
gynäkologischen Dienstleistungen, Übervorteilungen 1N- Unterbrechungen, die UT Verletzung der ärztlichen
und ausländischer Patiıentinnen durch Privatkliniken un Kunst“ vorgenoMmMeTECN werden. Fur diese Fille sieht der
Vermittler). Auch in den skandinavischen Ländern x1Dt Entwurt Freiheitsstrate bıs dreı Jahren oder eld-
noch ıne spürbare Gegnerschaft iıne weıtere Locke- strafe V:,

rung der Strafbestimmungen. Dies zeıgte sich anliß- Vom geltenden Strafrecht w1e VO 1962 unterscheıidet
iıch der etzten Gesetzesänderung 1n Dänemark 1m März sıch der radikal, un: WAar a) 1m Strafverständnıis,
1970 das neben der medizinisch-sozialen auch die soz1al- iın der Fixierung VO  w} Straftatbeständen, C) in der est-
wırtschaftliche Indikation be] einstiımmı1ger Billigzung des SETZUNG des Strafma{(bes. Das zugrunde liegende Strafver-

ständnıs richtet sıch nach der Konzeption des(dreiköpfigen) Gutachtergremi1ums anerkennt.
AE, das den Vergeltungs- un Sühnegedanken aufgıibt

Was 11l der AF®© un vornehmlich nach kriminalpolitischen Gesichtspunk-
ten (dem aktısch größtmöglıchen Schutz des Rechtsgutes)

Insgesamt könnte diese Entwicklung eher erstaunliıch - vorgeht. Er unterscheidet siıch aber auch 1n der Bewertung
Wer kriminalpolitisch nıcht eingleisig fährt, mußte des Rechtsgutes VO geltenden Stratrecht jedenfalls 12 -

direkt durch iıne merkliche Verschiebung der Gewichte.zumındest die rage berücksichtigen, ob 1n einer Zeıt,
wen1gstens 1n uUuNseremmn Kulturkreis wirksame Miıttel hor- Dıiıe Straftatbestände werden gegenüber dem 1962
monaler Geburtenregelung selbstverständlich werden und sentlıch eingeschränkt. Der halt ZW ar der grund-
1mM Ernstfall der Ausweg der Sterılisation nıcht mehr als sätzliıchen Stratbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs fest,

beschränkt siıch aber nıcht aut ein erweıtertes Indikatıions-1ın jedem Fall meı1dendes bel anzusehen ST (auch die
Moraltheologen denken da heute dıfterenzierter), Straft- SYySTCM, sondern erkennt praktisch generelle Straffreiheit
losigkeit bei Abtreibung noch gewährt werden kann, ohne während der ersten dreı Monate der Schwangerschaft

Wıe stark das Strafmaß reduzıert wiırd, zeıgt ebenfallsdaß diese indirekt und O2 noch unnotwendig gefördert
wırd. Die Autoren des stellen sıch die Frage auf ihre ein Vergleich mM1t dem 1962, nach dem Abtötung der
VWeıse. Sıe beantworten S1e U, MIt der Feststellung, dıe Leibesfrucht generell mıiıt Gefängn1s bıs fünf Jahren

bestratfen 1St und der be] privilegiertem StraftatbestanVerfasser hätten nıcht NUur bedenken gehabt, da{ß A0EL-
telhaft ISt, ob sıch dıe verbesserten Mittel der Empfängnis- der gewerbsmäfßsigen Abtreibung, bei Abtreibung ohne
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Einwilligung der Schwangeren un: bei „unsachgemäßem gerscha flsébbrucb (Pessare, „Pille danach“) fließend g..
Eıngriff“ be1 Gefahr der schweren Schädigung der Schwan- worden sind. Weil die Autoren die weıtestgehende Authe-
N Zuchthaus bis zehn Jahren vorsieht. Nach dem bung der Stratbarkeit während der ersten drei Monate

962 bleibt auch der Versuch strafbar, nach dem soll nıcht als willkürliche „Freigabe“ verstanden wI1ssen wol-
straffrei se1in. Entsprechend enttallen auch Stratbestim- len, behandeln S$1e die Straflosigkeit gesetzestechnisch als

INUNSCH über das Verschaften VO  i Abtreibungsmitteln w1e Ausnahme, obwohl Ss1e cselbst einräumen, dafß S1e de facto
e  ber Werbung tür Abtreibungsmittel und „Anbieten ZUuUr die Regel se1ın wiırd. Dennoch wırd in  3 den Verdacht
Abtreibung“ (S$$ LA D T des Ging beim nıcht anz los, als se1 den Vertassern wenı1gstens bezüg-
1962 1mM wesentlichen ıne HECUG Kodifizierung des gel- lich der ersten dreı Monate wenıger den Schutz des
tenden Rechts Anpassung dıe allgemeinen Y1N- Rechtsgutes als die indirekte Legitimierung der
zıpıen des Entwurts, handelt siıch beim nıcht 1Ur Schwangerschaftsunterbrechung als Mıiıttel der Geburten-

iıne hlare Alternative, sondern eıiınen Umbruch regelung LU:  3 Zu denken 1St dabe;j ohl nıcht 1Ur
ım Rechtsdenken bei weitgehender zeitlicher Dıfterenzie- künftige Möglichkeiten medikamentöser Abtreibung wäh-
1UNS der Straftatbestände. rend der ersten Wochen der Schwangerschaft (etwa durch

die gegenwärtıig noch iın Erprobung befindliche 505
Sınd dıe Begründungen akzeptabel? „Schwedenpille“, die entnıstend wiırkt), sondern ohl

ıne gyenerelle ındirekte „Legitimierung“ des Schwanger-\Varum glauben dıe Autoren ıne radikale Neugestal- schaftsabbruches als Medium der Geburtenregelung wäh-
tung erantworten können? en Vorbemerkungen rend der ersten drei Monate. Der Verdacht verstärkt sıch
Z Entwurf lassen sıch folgende Gesichtspunkte ent- noch, wenn INa  z} bedenkt, daß verantwortliche Ärzte den
nehmen. Schwangerschaftsabbruch 1b vierten Monat SCH der be-

Dıie Autoren gehen, W1e schon eingangs erwähnt, davon sonderen Getfahren für dıe Schwangere ohnehin durchwegs
Aaus, da{ß Zweck der Strafbestiımmungen die größtmögliche ablehnen.
Eindämmung sein mu ß Die Erreichung dieses Zieles SPIE- Eın tragender Gedanke des Entwurts 1St die Überzeu-
chen S$1e dem geltenden Recht und parallel dazu auch dem Zung, da{fß dem entgegenzuwirkenden bel durch era-

1962 entschieden ab Sıe verweısen auf die Diskrepanz tLung wirksame begegnen 1St als durch unterschieds-
7zayıschen den strafrechtlichen Bestimmungen un der RC lose Strafandrohung be] Zulassung VO  . Ausnahmen (In
sellschaftlichen Wurklichkeit. Für S1e 1St W 1e ohl für die diıkationen), die dann auf Schleichwegen Je nach Sıtuation
Mehrheit der Juristischen und mediziniıschen Sachkenner ausgedehnt werden zunter dem Mäntelchen Dıa-
ıhre weıtgehende Unwirksamkeit evıdent. „Das Unwert- ynosen“ ). Deswegen haben die Beratungsstellen für die
urteil über dıe Abtreibung, das ın den Straftatbeständen Autoren grundlegende Bedeutung. Sıe sollen die betroftene
enthalten 1St und mMIiIt ıhrer Anwendung ausgesprochen Schwangere seelisch und soz1al betreuen und den Beteilig-
wiırd, hat keine Überzeugungskraft, wenn die verbotenen ten klarmachen, „dafß die Schwangerschaftsunterbrechung
Handlungen VO zahllosen Bürgern begangen werden auch med:ı:zınısch keine Bagatelle darstellt un: da{ß dıe
un: WENN allgemein ekannt 1St, da{fß die Bestrafung MT Unterbrechung selbst be] noch drängenden otıven
einzelne und diese eigentlıch 1Ur durch Zutall trıftit.“ Das eben die Vernichtung werdenden Lebens darstellt, also
gyeltende Recht erziele auch keine Abschreckungswirkung, ine hohe ethische Verantwortung berührt und verletzt“.
weıl erfahrungsgemäß die Wahrscheinlichkeit einer Ver- Angesichts dieser Perspektive wırd IMNa  >} den Autoren
folgung gering 1St, da{fß dıe Übertretung kein stratrecht- weder den ethischen Impetus noch soz1ales Verantwor-
liches Rısıko mehr enthält. Zur Stützung ıhrer Vorschläge tungsbewulßstseın, noch kriminalpolitischen Sachverstand
verweısen die Autoren auch auf den Gegensatz zayıschen 1n der Findung rechtspolıitisch gyangbarer Lösungen ab-
der Härte der Strafbestimmungen UunN der Milde der sprechen können. Die Vorschläge siınd yechtspolitisch
Strafpraxis. Prozent der angeklagten Selbstabtreibun- dıifterenzıert und sozıalethisch nachdrücklich motivıert,
SCH seıjen nach kriminalistischen Erhebungen L1LUr MIt eld- als da{fß s1e ungeprüft abgelehnt und pauschal als „Staat-
stratfe oder mıt Z Bewährung ausgesetzten Gefängnis- lıch sanktıionierte Tötung“ qualifiziert werden könnten, w1e
straten drei onaten geahndet worden. seinerzeıt eın Kommentar der Informationsstelle der

Katholikenräte der Erzdiözese München und Freising DC-Die Autoren sınd bestrebt, einen doppelten Vorwurt
abzuwehren. Die Mehrheit VO ihnen wendet sıch Lan hat („Ordinariats-Korrespondenz“, 16 70) Auch
den Einwand, durch dıe weitgehende Ermessensfreiheit scheint nıcht ganz ANSCIMCSSCIL, be1 straffreıer Abtreı-
der Schwangeren werde das Rechtsgut des werdenden bung unterschiedslos und 1m kriminalıistischen Sınne VOINl

Lebens höchstens noch mittelbar geschützt, der iındıviduel- ord sprechen, w 1e in katholischen Kommentaren
len Willkür freigegeben oder werde 1U  — noch als „Teıl des gelegentlich geschieht, denn immerhın behandelt sowohl
Mutterkörpers“ verstanden. Zugleıich wenden s1e sıch g- das geltende Recht 218) w1e auch der 1962 ($ 140)
SCn den Vorwurf eıiner sıttlichen Minderbewertung dieses die „Abtötung der Leibestrucht“ (als VO  e den anderen
Rechtsgutes. Sıe lassen der ethischen Verwerftlichkeit Stratftaten das Leben) unterschiedenen Straftatbe-
keinen Zweıfel; einzelne von ihnen haben 1n SA entlicher stand. Das ethische Urteil arüber bleibt davon unbe-
Diskussion auch bei Getahr für das Leben der Mutter die rührt.
Austragung des Kındes als ethisch „höherwertig“ akzep-
tiert. Sıe sınd 1aber der Meınung, den Schwangerschafts- Problematische statıstische Motivatıon
abbruch während des ersten Monats ohne Indikations-
katalog und ohne spezıielle Bedingungen strafrechtlich Dennoch stÖöfßt 1n der Begründung auf renzen der Argu-
freigeben können, weıl sıch 1n diesem Stadıum ıne mentatıon:
Strafverfolgung als iußerst schwierig und unwırksam a) Um die kriminalpolitische Unwirksamkeıt, Ja Schäd-
erweılst und weıl 1m Anfangsstadium der Schwangerschaft iıchkeit des geltenden Stratrechts nachzuweılsen, rekur-
die renzen zwıschen Empfängnisverhütung und Schwan- riıeren dıe Autoren autf Daten, die alles eher als BC-
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siıchert sind. Sıe gehen davon Aaus, da{fß die Zahl der Abtrei- einzuschränken, oder würde daraus NUuUr iıne Ühn-
ıche Bagatellisierung des Straftatbestandes, w1e Ss1e diebungen „mindestens ein Drittel der Geburten ausmacht,

WE s1e nıcht 24200 die Zahl der Geburten übersteigt“. Autoren der gegenwärtigen Gerichtspraxı1s vorwerten?
Demgegenüber &1Dt nıcht 1U Autoren (vgl Geb- Täuschen sıch die Autoren nıcht über die Wırkung einer
hard, Pomeroy, Martın, Christensen, zeitlıch gestuften Legalisierung der Abtreibung auf den
Schwangerschaft, Geburt, Abtreibung. Rowohlt, Reinbek erhofften Rückgang D“O  S Abtreibungen, insbesondere der
1969, 200), die aut starke Übertreibungen der möglı- illegalen Aborte? Man hat VO  j ausländıschen Erfahrungen
chen gesundheitlichen Schäden der Selbst- und der medi- her nıcht den Eindruck, da{ß INanll diesem 7Ziel der Eiındiäm-
zinısch unsachgemäßßen Fremdabtreibung hinweısen, dıe Muns bisher nachprüfbar näherrückte. Eher 1St anzuneh-
auch VO'  e} den Autoren des stark herausgestellt WEeI- INECN, da{flß dıe gesellschaftliche Resistenzfähigkeit
den Gesen1ius beispielsweıse bringt deutsche und inter- den Abort mıiıt dem rad der Legalisierung abnimmt. Da-

mMi1t 1St aber dem Rechtsschutz des werdenden Lebens W1e-nationale Vergleichsangaben, dıe wesentlich den
von den Autoren ANSCHOMIMIMNCNECH Verhältniszahlen liegen. derum nıcht gedient. icht unınteressant 1St das Urteıil des
Im Anschluß Hörmann hält in Normalzeiten ıne Tübinger Dozenten Mende, der 1n „AÄrzt und Recht“
Abtreibung auf sieben Geburten für wahrscheinlich (vgl (hier zıtlert nach „Frankfurter Allgemeine Zeıtung“ VO

den Anhang „Gedanken ZUur Abtreibung“ ın seınem — /0Ö) and „langjähriger Erfahrungen in den Ver-

eben 1ın dritter Auflage erschienenen Buch, Empfängnis- schiedensten Ländern“ resignıert den Schlufßß zieht: Dıie
Diskussion über die Bekämpfung des illegalen Abortsverhütung, Urban und Schwarzenberg, München P9/O,;

264) Der amerikanısche Gynäkologe Helleghers hat musse in Zukunft davon ausgehen, „dafß weder die ngs
schon 1mM Herbst 1967 auf einer internationalen Konferenz VOr Bestrafung noch gröfßtes Entgegenkommen des Staates

be1i der Legalisierung des Aborts die illegale Abtreibungüber Abtreibung in Washington darauf aufmerksam BCc-
macht, da{fß Zahlenangaben in dieser aterıe häufig auf beseitigen oder auch L1LUL: wesentlıch einzudämmen VeLr-

unzulänglichen extrapolierenden Berechnungen beruhen, mögen”. Mende stellt fest, daß sich in der Masse der
deren Zahlenangaben AuS Krankenhäusern mMi1t unrepra- Fälle gal nıcht die schweren Konflikte handle. Es über-
sentatıven Patiıentinnen mMm (vgl Herder-Korre- wıegen verheıiratete Frauen, die eın weıteres ınd Aus den
spondenz Jhg., 134) Miıt Hıltfe der Angaben des verschiedensten Gründen nıcht wünschen, oft Au Alltags-
Statistischen Bundesamtes 1n Wiıesbaden rückt Gesen1us motıven, deren Preisgabe (vor einem Gutachtergremium)
übrıgens auch die VO Illustrierten kolportierten und auch gerade gCnhH ıhrer Trivialıtät gescheut und deretwegen
VON ser1ösen Autoren unbesehen aufrechterhaltenen die Betroftenen 1n der Illegalität verharren.
Quoten VO  e Abtreibungstoten (nach „Schätzungen“

jahrlıch) zurecht. 1961 betrug die Gesamtzahl Fıne nıcht entscheidbare rage
der zwischen und Jahren verstorbenen Frauen ın
der Bundesrepublik 1m Jahre 1966 C) Be1 der Begründung der zeıtlich gestuflen Legalisierung

des Aborts (erster Monat unbegrenzt, 7zweıter bıs drıtterDiese Angaben werden VO  3 Schubnell VO

Statistischen Bundesamt bestätigt und erganzt (vgl Monat Einschaltung einer Beratungsstelle, aAb drit-
„Frankfurter Allgemeıne Zeiıtung“, Z0); der seiner- ten Monat 1Ur in den Fällen der Gefährdung der Multter
se1ts Höchstverhältnis zwiıschen Geburten und Abtreibun- oder der wahrscheinlichen Mißbildung des Kındes nach
SCH mit angıbt, aber selbst meınt, dıe Zahl der Ab- Zustimmung einer arztlichen Gutachterstelle) gehen die
treıbungen sel in Wirklichkeit viel niedriger. Das entkrät- Vertasser VO  . der „heutigen Auffasung“ AausS, da{ß die
tertr keine Argumente hinsichtlich der Unwirksamkeıit der Entstehung des Lebens „nıcht eın iın einem bestimmten

Moment eLw2 der Befruchtung oder der Einnistung —geltenden Strafbestiımmungen, da dıie Zahlen ımmer noch
alarmierend wiırken; doch 1St der Bekämpftung des Übels eintretendes Ereign1s, sondern ein sıch 1ın mehreren Sta-
siıcher nıcht gedient, W CII mMNa  } statistisch noch größer dien allmählich vollziehender Vorgang 1St Be1 der

Festlegung der Drei-Monats-Grenze eruten sS1e siıch AUS-macht, als ist. Es macht auch die Absıcht der Autoren,
die illegalen Abtreibungen beseitigen und die Abtre1i- rücklich auf dıe Erwägung, „dafß eLtwa VO  . diesem e1ıt-
bungen insgesamt durch Legalısıerung einzuschränken, punkt das werdende Leben ıne teste Gestalt NZU-

nehmen beginnt, daß als verfestigtes Eigenleben NZU-nıcht glaubwürdiger. sehen 1St Mıt diesem evolutiven Verständnis des Lebens-b) Dem Grundsatz der Autoren, Reformbestrebungen
muüfßten ın erster Linıe daraut bedacht se1n, das Strat- beginns stimmen die Autoren nıcht 1Ur mıiıt Evolutions-
DSESETZ abzufassen, „dafß die Wiırklichkeit, SOWeIlt theoretikern übereın, sondern efinden sıch auch 1n
möglıch, ın dem VO ıhm angestrebten Sınne gestaltet“, Gesellschaft mMI1t ein1ıgen Theologen, dıe, dıe Vertret-
kann Ina  s zustımmen, wenn damıt die Überwindung arkeıt des legalısıerten Aborts mıt moralphilosophischen
zwiıischen gesetzgeberischem bzw strafrechtlichem Auf- Argumenten rechtfertigen, die bekannte Theorie der

Hochscholastiker VO  - der Sukzessivbeseelung wıeder AaUS-wand und soz1ialer Wirkung gemeınt 1St Man 1St aber Aus

Gründen mıißtrauisch gegenüber einer blofß nach- gyraben (SO die beiden amerikanischen Jesuiten
vollziehenden Anpassung des Rechts das gesellschaft- Donceel und Wassmer auf der internationalen Kon-

fterenz über Abtreibung ın Hot Springs, Vırginia, 1mM No-liche Bewußtsein iın dAieser Frage, weil die pannung ZW1-
schen dem Strafgesetz und diesem Bewußtsein auch eın vember 1968; vorsichtig zustiımmend auch MolinskıiSJ,
notwendıges Element seiner Wirksamkeıt ISt. Fehlt dieses Berlin, iın „Publiık“, BA 70), aber 1n offensichtlicher

Kollision mi1t der mediziniıschen Wissenschaft, die den Be-Element, beginnt iINna  — auch der kriminalpolitischen
Eifizienz zweıteln. FEıne doppelte Frage stellt sıch Ist gyinn des Lebens ganz überwiegend be1 der Befruchtung,
das 1m Entwurf selbst 1m Falle der „schweren Abtrei- spatestens bei der Eiınnıistung des 1€es9und
bung“ (ohne Einwilligung, erwerbsmäßige ete.) stark ıhnen besonders miıt dem Embryologen. Prof. Blech-

schmidt, dem Direktor des anatomischen Instıtus 1in (3Ot-herabgesetzte Strafmaß ( bis drei Jahren Freiheits-
strafe oder Geldstrafe“) gee1gnet, die gemeıinten Strat- tıngen, gewißß kein ale iın seinem Forschungsbereich, —
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klärt jenseits des Streits 7zwıschen „Materialisten“ un!: bezeichnet der Minderheitsentwurf 1mM Gegensatz ZU

„Vitalıisten“ ın seiınem Buch „Vom FEı A Embryo (jetzt Mehrheitsvorschlag auch den Schwangerschaftsabbruch
während der ersten dreı Monate kennt der Minder-auch als rororo-Sachbuch kategorisch: „Der

Mensch ıst bereits Mensch “O:  - dem Augenblick a Wenn heitsentwurf auch den Straftatbestand der fahrlässigen
die männliche Samenzelle die ayeibliche Fizelle befruchtet Abtreibung: WE jemand ohne Genehmigung der ArzZt-  B
hat.“ Und belegt diesen kategorischen Indikativ mi1t liıchen Gutachterstelle ıne Schwangerschaft abbricht und
imponierendem Forschungsmaterial. Dieses Material C1I- dabe!; fahrlässig die Voraussetzungen der Indikationen
laube uns nıcht mehr, „darüber diskutieren, ob un 1nNs bıs dreı annımmt. S1e 1St mit Geldstrate bis 18

onaten bestrafen.WanNnn, also 1n welchem Monat 1m Laufe der UOntogenese,
gyleichsam nachträglich eın Mensch entstehe“ (a ©M Das Festhalten Indikationenkatalog und die Ableh-

35) Nnung der Beraterstellen sind 1in 11NSs sehen. Be1i Bındung
Dıie Drei-Monate-Grenze bleibt vermutende Willkür. der Straflosigkeit bloß die Einhaltung eINeES Verfahrens
Folgerichtig stutzen sıch die Autoren auch nıcht auf das werde der Schutz des werdenden Lebens, da die meılisten
„verfestigte? Eigenleben“ alleın, sondern zugleich auf die Abtreibungen in den ersten drei onaten erfolgten,

„praktisch“ nıcht gewährleistet. Zugleich votleren die„erheblıich steigende Gefährdung für die Schwangere“.
Be1 der rage des Lebensbeginns stehen WIr VOT einem —_ Verfasser für ine möglıchst k lare Umreißung der Indı-
turwissenschaftlich und naturphilosophisch nıcht ent- katıonen nach dem Entscheidungsprinzip der Zumutbar-

keit, das als Vorspann ZU Indikationenkatalog formu-scheidbaren Problem. Auch WEeNn dıe Feststellung Blech-
schmiıdts nıcht den Begınn der Personwerdung 1m phıloso- liert ist: „Der Abbruch der Schwangerschaft 1St straflos,
phischen Sınne auSsSagt, ware für die Theologen doch Wenn der Schwangeren die Austragung der Schwanger-
nıcht ungefährlich, über das Vehikel der Sukzessivbeseelung, chaft Berücksichtigung der Lebensum-
die in iıhrem ursprüngliıchen Verständnıis heute nıcht halt- stände nıcht zumutbar ist- Dıie angeführten Indıkationen
bar 1St; ZUugunsten einer zeitlichen Einschränkung der ethi- werden nıcht exklusıv verstanden, sondern konkretisieren
schen Verwerftflichkeit der Abtreibung Kapıtal schla- LLUT beispielhafl das Entscheidungsprinzıp. Die Vertasser
gCcn Der Strafrechtler Mag siıch ınnerhal. strafrechtlicher sehen insbesondere durch dıe Einschaltung der Gutachter-
Zweckmäßigkeiten nach dem Zweıtelstall richten, der stellen, die nıcht als staatliche Behörden gedacht sınd, den
Moraltheologe nıcht, womıt nıcht DESART 1St, da{ß jede Ab- Schutz des Rechtsgutes besser gewährleistet und

auch mehr Zutrauen der Klientinnen diesen als dentreibung in jedem Stadıium der Schwangerschaft unabhän-
z1g VO  3 den otıven sıttlıch gleich verwerflich 1St. Wenn Beratungsstellen. Auch der Intimbereich werde durch s1€e
die Autoren aber dennoch das Delikt bıs ZU drıtten besser geschützt.

Eıne Abwägung rechts- und moralpolitischen (e-Schwangerschaftsmonat Schwangerschaftsabbruch und erst
aAb dem vierten VO  a} Abtreibung sprechen, AI s1e sıch sichtspunkten der beiden Entwürte fällt schwer. Bleibt
selbst. INAan innerhal der gemeinsamen Voraussetzungen, wird

INa  - beispielsweise die Begrenzung der Straffreiheit 1m
DDıe Einwände des Minderheitsentwurfs Falle des geschädigten Embyros, den S1e Aus verständ-

lıchen, W CII auch NUuUr halb überzeugenden Gründen, nıcht
In wichtigen Punkten kamen die „Alternativ-Professo- mM1t eugenischen, sondern mi1t Argumenten der Zumut-
ren heinem Einverständnıis. Deswegen schlieflßt siıch barkeıt für die Multter motivıeren, auf die ersten sechs
dem Mehrheitsentwurtf ein 1n der öffentlichen Diskussion Schwangerschaftsmonate begrüßen. Man kann sich aber
mMelst übersehener Minderheitsentwurf Wo lıegen die auch fragen, ob langfristig Nn der 7zunehmenden MöOög-
Differenzen 7wischen eiden? Übereinstimmung herrscht lichkeiten der Frühdiagnose iıne Ausnahmestellung dieser
über die strafrechtliche Freigabe während des ersten Indikatiıon überhaupt noch rechtfertigen se1n wird.
Schwangerschaftsmonats. Sıe edeute keine Abwertung Auch 1St bedenken, dafß nach dem heutigen Stand der

Medizın ein iınd bereıits be] Niederkunft 1m sechsten Mo-des Rechtsgutes. Der Grund dafür lıege iın der Beschaften-
heit des werdenden Lebens und 1n der geringen Aufklär- nNnat Jebensfähig erhalten werden kann. Ob dıe generelle
arkeit. Fur den zweıten und drıtten Monat sprechen sıch Straflosigkeit während der ersten drei Monate be1 Bın-

dung die Inanspruchnahme einer Beratungsstelle dasdie Autoren des Minderheitsentwurts nıcht tür die BENC-
relle Legalısierung Aaus, sondern erstellen einen Indikatio- Rechtsgut tatsächlich wenıger schützt, als dies beı der Zu-
nenkatalog: Der Abbruch bleibt („insbesondere“) strat- lassung eiınes extensiıven und nıcht einmal ausschließlich
frei: be1 Getahr tür Leib und Leben der Schwangeren, verstandenen Indikationenkatalogs bereıts der Fall 1St;

WE die Schwangere Z eıit der Empfängnis das 16 bleibt ohl iıne oftene rage Eftektiver rechtlicher
Lebensjahr noch nıcht vollendet hatte, W CN durch Schutz 1St 1n beiden Fällen nıcht gewährleistet. Den Be-

ratungsstellen 1St iıne eindämmende Wıirkung sicher nıchtAustragung der Schwangerschaft dıie Versorgung der —

deren Kınder gefährdet würde, WEenNnn dıe Schwanger- abzusprechen. Dıie Autoren des Minderheitsentwurfs fürch-
chaft durch iıne rechtswidrıge Handlung aufgezwungen ten oftensichtliıch den moralischen ruck der Beratungs-
wurde, ine schwere geistige oder körperliche stellen, auf den eın arztliches Gutachtergremium nıcht
Schädigung des Kındes wahrscheinlich 1St Nach Ende des gewlesen sel. ber auch die rechtsverbindliche Entsche1-
drıtten Monats oll der Abort 1Ur noch be1 Gefahr für dung der Gutachterstelle hängt innerhalb der Voraus-
Leib und Leben der Schwangeren und bej ewyahrscheinlicher sSetzUuUNgeEnN des Entwurf VO Ermessen der Gutachter ab

Der Entwurt Afßt ıhnen durch den Grundsatz der Zu-schwerer geistiger oder körperlicher Schädigung des Kın-
des stratfreı se1nN, 1ın letzterem Falle 1Ur his ZUu Ende des mutbarkeıt eNOTIMEN Spielraum. och emühen sich beide
sechsten Schwangerschafismonats. Der Minderheitsent- Entwürte ınsgesamt sehr viel mehr Differenzierung

als die Petition der Humanıistischen Union, dıe denwurftf lehnt Beratungsstellen aAb und ordert arztlıche (sut-
achterstellen auch bei legalisıerten Aborten des zweıten Schwangerschaftsabbruch während der ersten dreı Monate
und dritten Monats. Neben der Abtreibung als solche ohne Bindung gremiale Entscheidungen oder era-
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Angesichts dieser Zweideutigkeit der taktischen Ööftent-tungsstellen und ohne Indikationenkatalog generell straf-
freı sehen möchte und be1 Schwangeren bıs ZuUur Vollen- lichen Moralıtät mu{ß die ethische Basıs argumentatıv
dung des Lebensjahres ohne Einschaltung VO  — era- geprüft und 1ICU gestärkt werden. Je mehr in der nach
Dd> oder Gutachterstellen überhaupt keine (Gsrenze nach heterogenen ethischen Leitbildern organısıerten Gesell-
oben zıeht. Der Weg Z vollen „Freigabe“ 1St da nıcht schaft rechtliche Sanktionen 1n ethischen Kernfragen auf-
mehr weiıt. gehoben werden, mehr wächst den Kirchen ıne

erzieherische Funktion der Gewissensschärfung Für
die Wahrnehmung dieser Funktion könnte sich die Velr-Dıiıe Kırchen sınd gefordert bindliche Einschaltung VO  ; Beratungsstellen als hiltfreicher

Es 1st V  I  9 daß dıe Entwürte der Alternatıv- Vorschlag erwelsen. Er verdient gerade kirchlicherseits
professoren die Auseinandersetzung über das Thema Ab- ıne unvoreingenommene Prüfung.
treibung strafrechtlichen und ethischen Gesichts- Molinskiı (a hat ohl recht, WE insbeson-
punkten nıcht 1Ur Juristen und Medizinern noch stAr- dere die Katholiken W  NT, „nıcht unnötıge Energien auf
ker beleben werden. Auch die Kirchen sind erneut heraus- den Versuch ZU) verwenden, die Änderung des Straf-
gefordert. Dıie Diskussion wiıird pannung gewınnen, rechts verhindern“, sondern das Bewulßfsitsein für die
csobald das Minıiısterium beratungsreife Entwürte vorlegt. Bedeutsamkeıit der Frage schärten. Die Christen WEeEI-

In beiden Kırchen 1St INa  ; gegenwärtig die Vorberei- den sıch vernünftigerweıse ıhre Gegner nıcht dort suchen,
Lung offiziöser Stellungnahmen bemüht. Daß INa auf s1ıe mverantwortliches FEthos Werk sehen und ine
den Alternativ-Entwurt nıcht unmittelbar reagıerte, äfßt sachliche Abwägung des auch moralpolitisch Vertretbaren
ıne differenzierte Prüfung der Vorschläge er w. Dıie geboten wırd. ber s1ie haben die mi1it Vernunft allein
wen1ıgen Stimmen Aaus dem katholischen Bereich bis- ohl nıcht bewältigende Aufgabe, die Vorstellungen
her mehrheirtlich schroff ablehnend. Damıt wird INan den jener Meınungsträger un! -empfänger entflechten hel-
Argumenten der Autoren nıcht gerecht, aber ebensowenig ten, dıe alles „den Ärzten und den Frauen überlassen“
der hintergründigen Söffentlichen Emotionalıtät, besonders möÖchten, die als erstrangıge polıtische und „SOz1al-
WEeNnN iNan dieser selber unterliegt. Dreı Gesichtspunkte hygienische“ Aufgabe ansehen, dafür SOTSCHI., „dafß
könnten einer nüchternen Urteilsbildung förderlich se1n. keine unerwünschten Kinder geboren werden dürfen“, die

bedarf einer moraltheologisch vertretbaren [/nter- 1ın der Ablehnung der Abtreibung nıchts als „Talsches
scheidung 7ayıschen Moral un Recht Dieser Untersche1- Sündenbewußtsein“ und als christlich gehegte „moralische
dung wırd na  aD} sıch gegenwärtig 1mM kırchlichen Raum Vorurteile“ sehen, die 15 A, über das Miıttel der Schwan-
stärker bewufßt (vgl dıe ausführlichen Begründungen VO gerschaftsunterbrechung das reine lück eiıner keimtreıen
Prof Böckle in „ Wort und Wahrheıit“, Januar/Februar Konsumgesellschaft ersehnen oder festhalten wollen Da-
1968, 3—17) och hat diese Unterscheidung eın mi1t siınd 1L1LUTr einıge charakteristische Stimmen Aaus den Fei-
Janusgesicht. Eınerseıts kann VO Recht 1Ur die Sanktio- tungsartikeln und Leserbriefen apostrophiert. Angesichts
nıerung des ethischen Mınımums, über das eın qualifizier- solcher Trends 1St die Aufforderung VO  3 Molinskı, WIr
ver Konsens besteht, werden. Dann dartf INan „sollten die Bestrafung der Sünden Gott überlassen und
aber nıcht 1n jeder stratrechtlichen Lockerung eiınen An- u11l5 daraut beschränken, unberechtigte Eingrifte in die
grıf} auf das Moralgesetz sehen, W1e€e noch häufig g- Freiheit anderer proportional abzuwehren“, ZWAar keine
schieht, auch WEn ebensohäufig solche Angriffe getätigt gänzliıch talsche, aber wen1g hılfreiche und gew1ß keine
werden. Anderseıts entsteht be1 Lockerung der (Gesetz- ethisch abgründige Antwort. Man wiırd schon difte-
gebung eın exkulpierender moralischer Zugzwang. Das renzlerter reden mussen, nıcht mıß verstanden WeEI -

lasche Gewı1issen fühlt sıch durch die Stratffreiheit auch den In solchen Reden herrscht auf jeden Fall eNOTMeEeELTr

ıttlich entlastet. Nachholbedarft.

Kurzinformationen
Die Tste größere Etappe der Ausarbeitung eines Grundge- richt ber die Bemerkungen der Konsultoren zugegeben, W 45

setzes der Kirche kann als abgeschlossen gelten. S1e Wr gC- S1 1mM „Usservatore Romano“ 11 der beschönigenden Andeu-
ennzeichnet durch die Ausarbeitung mehrerer Entwürte vgl (ung niederschlug, da{ß die Konsuitoren „1M allgemeinen ihre
Herder-Korrespondenz, 24, 22R NC  - denen der dritte Z Befriedigung ber die geleistete Arbeit Zu Ausdruck gebracht
Stellungnahme die 68 Kardınalsmitglieder der (jesamt- en  « und da{fß S1E ugleich „wertvolle Elemente tür ıne
kommission, die Konsultoren der Glaubenskongregation, Vervollständigung und Vervollkommnung des Schemas“ bei-
die Miıtglieder der Internationalen Theologenkommission un BESTEUCKT hätten. Das heißt 1M Klartext, der bisherige Entwurt
d andere Fachleute gesandt worden Wa  F In wel Arbeits- W1es Lücken un achliche Mängel auf In welcher Richtung
sıtzungen der Sonderkommuission wurden dıe Ergänzungs- un diese suchen sind, deutete der „OUOsservatore Romano“ be-
Verbesserungsvorschläge dieser verschıiedenen Konsultoren 1U reits 1n seınem Bericht ber dıe Arbeıtssıtzung 1 Maı
1n den Text eingearbeıtet. Die tfand VO bis 23 Maı dieses Jahres Danach lagen die Verbesserungsvorschläge
1970 STa (vgl Herder-Korrespondenz 24, 340) Dıie zweıte VOr allem 117 Bereich des Subsidiaritäts- und Kollegialitäts-

prinz1ıps (seine Formen un Anwendungsgrenzen 1m Verhältnishat 1U nach zweıtägıgen Diskussionen Jul: iıhre Ar-
beiten abgeschlossen vgl „OUOsservatore Romano“, 70) ZuU Priımat), ber auch 1n weitgehenden Sıcherungen Zu
An beiden Sıtzungen nahmen auch Vertreter anderer kirchlicher juridischen Schutz der tundamentalen Rechte un!: Pflichten
Gemeinschaften teıl (Z rof. Daunstan VO Kıng’s Tlege 1ın aller Glieder des Gottesvolkes, der Laıen w1e der Kleriker. Der
London als Vertreter der Anglikanischen Kirche) Da{ß ıcht alle 1U auf der etzten Arbeıitssıtzung verbesserte Entwurf, der
Befragten MiIıt dem Entwurt zufrieden$ wurde VO!] wel- mit einer Relatıo versehen wurde, wird, Wwı1ıe auch der
ten Sekretär der Gesamtkommissıon, Onclin, 1n seınem Be- Papst 1in seıiner Ansprache das Kardıinalskollegium anläßlich
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